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Bekanntmachung
des Verwaltungsabkommen zwischen den Landern
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen
liber die Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben auf Bundesautobahnen

Vom 14. Februar 2002

Die Lander Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben am 13. Dezember 2001/ 14. Januar
2002 das Verwaltungsabkommen Uber die Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben auf Bundesau-
tobahnen geschlossen.

Das Verwaltungsabkommen wird nachfolgend bekannt gemacht.
Dusseldorf, den 14. Februar 2002

Der Ministerprasident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Wolfgang Clement

Verwaltungsabkommen
zwischen
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den Landern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen
tiber die Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben
auf Bundesautobahnen

Das Land Rheinland-Pfalz,
vertreten durch den Ministerprasidenten, dieser vertreten durch den Minister des Innern und fir
Sport, und

das Land Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch den Ministerprasidenten, dieser vertreten durch den Innenminister,

schlieBen folgendes Verwaltungsabkommen:
§1

(1) Auf der Bundesautobahn A 3 Frankfurt - Oberhausen zwischen der Landesgrenze Rheinland-
Pfalz / Nordrhein-Westfalen (bei km 41,8) und der Anschlussstelle Bad Honnef / Linz (bei km
41,3) einschlieBlich der Ausfahrt aus Richtung Frankfurt sowie der Zufahrt in Richtung Frankfurt
werden im Bereich beider Richtungsfahrbahnen polizeiliche Aufgaben von der Polizei des Lan-
des Rheinland-Pfalz wahrgenommen.

(2) Auf den Bundesautobahnen

- A 61 Monchengladbach - Koblenz zwischen der Landesgrenze Rheinland-Pfalz/ Nordrhein-
Westfalen (bei km 175,0) und dem Parkplatz Goldene Meile (bei km 177,0) einschlieBlich des Ver-
zoégerungsstreifens zum Parkplatz in Richtung Koblenz sowie der Behelfsauffahrt (bei km 176,9)
in Richtung Ménchengladbach,

- A 565 Bonn - Meckenheim zwischen der Landesgrenze Rheinland-Pfalz / Nordrhein-Westfalen
(bei km 25,7) und der Anschlussstelle Grafschaft (bei km 25,8) einschlieBlich der Ausfahrt aus
Richtung Bonn sowie der Zufahrt in Richtung Bonn

werden im Bereich beider Richtungsfahrbahnen polizeiliche Aufgaben von der Polizei des Lan-
des Nordrhein-Westfalen wahrgenommen.

§2
Die polizeilichen Aufgaben im Sinne des § 1 umfassen:

1. Uberwachung des StraBenverkehrs sowie Erforschung und Verfolgung von Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten einschlieBlich der Aufnahme von Verkehrsunfallen,

2. Verkehrsregelung und -lenkung bei Verkehrsstérungen sowie MaBnahmen des Verkehrswarn-
dienstes,

3. Uberpriifung von Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie unaufschiebbar notwendige Si-
cherungsmaBnahmen an Bau- und Schadensstellen,
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4. Begleitung von Schwer- und GroBraumtransporten, gefahrdeten Transporten und Transporten
mit gefahrlichen Giitern,

5. sonstige MaBnahmen der Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit den Nummern 1 bis 4, so-
fern die Auswirkungen des Anlasses im Wesentlichen auf den Bereich der Bundesautobahn be-
schrankt bleiben. In den Ubrigen Fallen sind die unaufschiebbar notwendigen MaBnahmen zu
treffen.

§3
Bei der Wahrnehmung der vorstehenden Aufgaben gelten

- fur die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten des Landes Rheinland-Pfalz die Vorschriften
des nordrhein-westfalischen Landesrechts, insbesondere das Polizeigesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen,

- fur die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten des Landes Nordrhein-Westfalen die Vor-
schriften des rheinland-pfalzischen Landesrechts, insbesondere das Polizei- und Ordnungsbe-
hérdengesetz.

§4

(1) Die abschlieBende polizeiliche Bearbeitung von Verkehrsstraftaten und Ordnungswidrigkeiten
aus dem Verkehrsbereich einschlieBlich aller Verkehrsunfalle erfolgt durch die auf Grund des § 1
zustandigen Polizeibehdrden. Sie geben derartige Vorgadnge danach an die zustandigen Behor-
den des anderen Landes ab. Bei anderen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sind die Vorgan-
ge zur Bearbeitung an die zustandigen Polizeibehdrden des anderen Landes weiterzuleiten.

(2) Die statistischen Meldungen Uber Verkehrsunfalle sind unmittelbar an die zustandigen Poli-
zeibehdrden des anderen Landes zur Weiterleitung an die fur die Verkehrsunfallstatistik zustan-
digen Stellen zu Ubersenden.

(3) Uber besondere Vorkommnisse sind zu unterrichten

- hinsichtlich des in § 1 Abs. 1 genannten Bereiches die Bezirksregierung Koéln und das Innenmi-
nisterium des Landes Nordrhein-Westfalen,

- hinsichtlich der in § 1 Abs. 2 genannten Bereiches das Polizeiprasidium Koblenz und das Minis-
terium des Innern und fir Sport des Landes Rheinland-Pfalz.

(4)Polizeiliche MaBnahmen bei vorhersehbaren Verkehrsstérungen (Sperrungen, Umleitungen,
Beschilderungen oder Verkehrslagemeldungen) sind mit den zustéandigen Polizei- und Verwal-
tungsbehdrden des anderen Landes abzusprechen.

§5

Ein Kostenausgleich findet nicht statt. Die von der Polizei erhobenen Verwarnungsgelder flieBen
der Kasse des Landes zu, dessen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte die Verwarnung erteilt
haben.
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§6

Das Verwaltungsabkommen kann unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr zum Ende eines
Kalenderjahres, friihestens zum 31. Dezember 2004 gekiindigt werden. Die Geltungsdauer ver-
langert sich jeweils um 2 Jahre, wenn nicht fristgerecht gekiindigt wird.

§7

Das Verwaltungsabkommen tritt am 1. Februar 2002 in Kraft. Gleichzeitig treten die Vereinbarung
zwischen den Landern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Uber die Wahrnehmung voll-
zugspolizeilicher Aufgaben auf der friheren Bundesautobahn A 15 vom 30. August 1972 / 18.
Oktober 1972 (Bekanntmachung: 12. Dezember 1972 - GV. NRW. S. 430) sowie die Vereinbarung
zwischen den Landern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Uber die Wahrnehmung voll-
zugspolizeilicher Aufgaben auf der Bundesautobahn A 61 vom 3. Februar 1976 / 10. Marz 1976
(Bekanntmachung: 5. April 1976 - Staatsanzeiger Rheinland-Pfalz Spalte 1508) auBer Kraft.

Dusseldorf, den 13. Dezember 2001
Fir das Land Nordrhein-Westfalen

Namens des Ministerprasidenten
Der Innenminister

Dr. Behrens

Mainz, den 14. Januar 2002
Fir das Land Rheinland-Pfalz

Namens des Ministerprasidenten
Der Minister des Innern
und fur Sport

Walter Zuber

GV.NRW. 2002 S. 90

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/4


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2002-s90

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Bekanntmachung des Verwaltungsabkommen zwischen den Ländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen über die Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben auf Bundesautobahnen 


